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ihre 3«£)t mit 8 unb 19 gleich- SeacbtenSroert ift, baß
Slltftetten feinen Sorrat an leeren SSBobnungen nur non
88 auf 76 ju oerminbew uermocbte. ©ein Seer»

roobnungSprozentfatj ift besbalb mit 5,4 mie im Sorjabr
roteberum roettauS ber böcbfie; eS folgen Rimberg mit
3,5, SllbiSrteben mit 3,4, sDrlifon, ©dbroamenbtngen,
©eebadj, 3oûifon mit 2 bis 3, unb |>5ngg mit 1,1.
Stögefeben non f)öngg fielen bemnadj in allen SRadjbar»
gemeinben oerbältniSmäßig erheblich mehr Sßobnungen
leer als in ben einzelnen Greifen ber ©tabt. Sind) bin»
ftdfjtltcb ber 3merjal)l ift ber Slnteil ber leeren SEBob»

nungen am ©efamtbeftanb in ber Umgebung natürlich
ein bebeutenb ^ö^erer mie in ber ©tabt, am bö<hften
bei ben Sier* unb Breizimmerroobnungen mit 3,7 bei
ZiebungSroetfe 3,4 SÇrozent.

Sn üblteher SEBetfe ift als ©rgänzung zur Gablung
ber leerftebenben SSBobnungen auch bie $abl ber im
Sau begriffenen ©ebäube unb SSBobnungen er»

mittelt morben. SRachbem bereits baS 3atjr 1913 gegen»
über ben beiben Sorjabren, mie befannt, etne außer»
orbentlic^ ftarîe Sermtnberung ber SEßobnungSprobultion
gebraut bat, foil im Qatjre Ï914 bie SBobnbautatigfeit
nod) roeiter eingefcbrânït merben; benn nur 565 (gegen
831 im Qabt 1913 roirflid) erfteüte) SSBobnungen merben
nacb ber bieSmaltgen SHeubautenjäblung in ber ©tabt
im Saufe beS QabreS 1913 bezugsfertig merben. ©inen
ftabtfretSroeifen SSergleic^ ber $abl ber in ben Qabren
1912 unb 1913 (genau oom Bezember 1911 bis 9lo=
oember 1912, bejtebungSmeife oom Bezember 1912 bis
Jtooember 1913) roirflict» erfteHten SSBobnungen mit ber
für baS Qabr 1914 p erroartenben SBobnungSjabl zeigt
bie folgenbe überßcbt:

©rftellte SBobnungen 1914 bejiebare
im RreiS 1912 1913 SSBobnungen

1 18 10 5
2 192 78 47
3 344 100 86
4 145 50 36
5 114 68 83
6 657 235 167
7 293 237 104
8 268 53 37

in ber ©tabt 2031 831 565

SGBir feben, baß bie SEBobnungSerfteHung in allen
©tabttretfen, mit ÉuSnabme beS 5., gegenüber bem
Qabre 1913 meiter im Sfücfgange begriffen ift unb nur
noch etroaS mebr als ein Stertel berjenigen beS QabreS
1912 betragen mirb. Qm 5. Rreife ift bie 3unabme
nidbt ber prioaten Sautätigfeit zu banîen, fonbern etner
©enoffenßhaft ber ©ifenbabner, bie bort im laufenben
3abre etroa 70 SSBobnungen errietet.

Setradjten mir bie ©eftaltung ber Sautätigfett beS

QabreS 1914 nacb ber ©röße ber oorauSficbtttcf) bezieh»
bar roerbenben SEBobnunaen im Sergleicb zu ben im
Qabre 1913 (Bezember 1912 bis -Jtooember 1913) tat'
fäd)ticb erftellten SSBobnungen, fo ergibt fxcb auS nacb»
ftebenber Überfielt,

3immerzabl 1914 beziehbare 1913 erfüllte
ber SSBobnungen SSBobnungen

SSBobnungen abfolut 7o abfolut o/o

1 1 0,1 12 1.6
2 55 9,8 75 9,0
3 217 38.4 382 46,0
4 148 26,2 212 25,5
5 62 11,0 53 6,3

über 5 82 14,5 97 11,6

Zufammen 565 100,0 831 100,0

baß eine mefentlicbe Serfcblebung beS SerbättniffeS ber
etnzelnen ©rößenllaffen z" einanber einzig bei ben
Bretzimmerroobnungen Z" fonftatteren ift, beren Anteil
nur 38 Prozent betragen roirb ftatt 46 Prozent im
Sorjabr, roofür oon ber Sterzimmerroobnung an, ber
Slnteil gegen früher roleber etmaS zunimmt.

Bag bie S au tätig feit in ben SRacbbargemeinben
im Sabre 1914 eine ganz geringe fein roirb, ift angefW&tS
beS bortigen SeerroobnungSoorrateS begreiflich. ®S
roerben in ben acht ©emeinben im Sauf biefeS QabreS
oorauSßcbtlich nur 62 neue SSBobnungen auf ben SJtarft
fommen gegen 213 (roirfli<b erftellte) im Sab" 1913.
Son biefer oerminberten Sautätigfeit roerben alle ®e»
meinben betroffen.

SEBenn roir auS ber bieSmaltgen ©rbebung über ben
SEBobnungSmarft bie Silanz ziehen, um batauS auf bie
mutmaßliche Sage beS SEBobnungSmarïteS zur 3ett ber
näcbften 3äblung zu fdbließen, fo ergibt fieb, baß im
Saufe beS $ab"S 1914 tn ber ©tabt 565 unb in acht
9tarf)bargemetnben 62, zufammen alfo 627 SReuroobnungen
Zu erroaiten finb. Bazu fommt ber Sorrat oon 780
leerftebenben SSBobnungen, fo baß für ben Sebarf beS

SabreS 1914 runb 1410 SSBobnungen zur Setfügung
flehen gegenüber 2000 im Sorjabr. Sun finb im Sab"
1912 tn 3fiiicb unb Umgebung 1870 unb im Sab"
1913 1450 neue SSBobnungen in ©ebraueb genommen
roorben. 9lucb roenn man annimmt, baß bie Seoöt»
ferungSzunabme ber ©tabt roäbrenb beS SabreS 1914
nodb roetter ftoeft rote im Sorjabre, fo roflrbe baS für
1914 zu erroartenbe SBobnungSangebot faum ausreichen,
um ben Sebarf an SSBobnungen für bie ©befdjlteßenben
ZU bedfen unb eS roäre gegen ©nbe biefeS Sab"8 ber
SSBobnungSoorrat ooUftänbig aufgebraucht. SRimmt man
aber an, baß bie ©tnroobnerzabl ber ©labt nach über»
roinbung beS BiefftanbeS ber roirtfcbaftlicben Ronjunïtur
im Saufe biefeS SabreS roteber zu fteigen beginnt, fo ift
baS für 1914 in SKuSjtcbt ftebenbe SSBobnungSangebot
erft recht ungenügenb. @S muß alfo fdjon oorauSgefefct
roerben, baß im laufenben Sab" roelt mehr SJleubauten
ooüenbet ober zum mtnbeftenS in Singriff genommen
roerben, als bieS zurzett ben StnfdE) ein bat, roenn bie
Sage beS SEBobnungSmarïteS für bie SEBobnungfucbenben
©nbe 1914 etne au<b nur balbroegS befrtebigenbe fein
foH.

©in neues ftantonnles fiebrlinosßefefi.

(ßefe^e über bets Cetjrlittgstoefen befteben zur«
Zeit in folgenben 14 Rantonen: SReuenburg, greiburg,
SSBaabt, ©enf, Dbroalben, ©laruS, SSBalliS, 3ug, Sern,
Suzern, 3äri(b/ Safelftabt, ©dhropz unb Befftn.

(Sefe^eseittwürfe liegen unfereS SSBiffenS oor in
ben Rantonen: Uri, SafeHanb, ©ololbum, Bburgau,
©raubünben, Slargau unb ©cbaffbaufen.

Sn ben Rantonen ©t. ©allen unb Sippenzell ftnb be»

züglicße Sorlagen oom Solle oerroorfen roorben. Ber
Ranton Obroalben gebenft baS Obligatorium ber Srü«
fungen einzuführen. Sm Ranton SSBaabt ift baS Dbli»
gatorium eingeführt burdb baS reoibierte ©efe^, roeldjeS
am 1. Sanuar 1912 tn Rraft getreten ift. ©benfo roirb
baS Obligatorium auch im Ranton Safelftabt zur Burcß»
fübrung gelangen. Ber Ranton ©cbaffbaufen roill nun
nachfolgen.

Ber îantôttale (Betoerbeoereitt Sd?affl?<mfen
bat ftcb im grübjabr 1911 auf einer Bagung zu Stallau
grunbfählicb für ben ©rlaß eines fantonalen SebrlingS»
gefe^eS auSgefprocben, beffen ffintrourf ben ©eftionen zur

Nr. 48 Jllustr. schweiz Handw -Zeitung („Meisterblatt")

ihre Zahl mit 8 und 19 gleich. Beachtenswert ist, daß
Altstetten seinen Vorrat an leeren Wohnungen nur von
88 auf 76 zu vermindern vermochte. Sein Leer-
Wohnungsprozentsatz ist deshalb mit 5.4 wie im Vorjahr
wiederum weitaus der höchste; es folgen Kilchberg mit
3,5, Albisrieden mit 3,4, Orlikon, Schwamendtngen,
Seebach, Zollikon mit 2 bis 3, und Höngg mit 1,1.
Abgesehen von Höngg stehen demnach in allen Nachbar-
gemeinden verhältnismäßig erheblich mehr Wohnungen
leer als in den einzelnen Kreisen der Stadt. Auch hin-
fichtlich der Zimmerzahl ist der Anteil der leeren Woh-
nungen am Gesamtbestand in der Umgebung natürlich
ein bedeutend höherer wie in der Stadt, am höchsten
bei den Vier- und Dreizimmerwohnungen mit 3,7 bei
ziehungsweise 3,4 Prozent.

In üblicher Weise ist als Ergänzung zur Zählung
der leerstehenden Wohnungen auch die Zahl der im
Bau begriffenen Gebäude und Wohnungen er-
mittelt worden. Nachdem bereits das Jahr 1913 gegen-
über den beiden Vorjahren, wie bekannt, eine außer-
ordentlich starke Verminderung der Wobnungsproduktion
gebracht hat, soll im Jahre 1914 die Wohnbautätigkeit
noch weiter eingeschränkt werden; denn nur 565 (gegen
831 im Jahr 1913 wirklich erstellte) Wohnungen werben
nach der diesmaligen Neubautenzählung in der Stadt
im Laufe des Jahres 1913 bezugsfertig werden. Einen
stadtkreisweisen Vergleich der Zahl der in den Jahren
1912 und 1913 (genau vom Dezember 1911 bis No-
vember 1912, beziehungsweise vom Dezember 1912 bis
November 1913) wirklich erstellten Wohnungen mit der
für das Jahr 1914 zu erwartenden Wohnungszahl zeigt
die folgende Übersicht:

Erstellte Wohnungen 1914 beziebare
im Kreis 1912 1913 Wohnungen

1 18 10 5
2 192 78 47
3 344 100 86
4 145 50 36
5 114 68 83
6 657 235 167
7 293 237 104
8 268 53 37

in der Stadt 2031 831 565

Wir sehen, daß die Wohnungserftellung in allen
Stadtkreisen, mit Ausnahme des 5., gegenüber dem
Jahre 1913 weiter im Rückgange begriffen ist und nur
noch etwas mehr als ein Viertel derjenigen des Jahres
1912 betragen wird. Im 5. Kreise ist die Zunahme
nicht der privaten Bautätigkeit zu danken, sondern einer
Genoffenschaft der Eisenbahner, die dort im laufenden
Jahre etwa 70 Wohnungen errichtet.

Betrachten wir die Gestaltung der Bautätigkeit des
Jahres 1914 nach der Größe der voraussichtlich bezieh-
bar werdenden Wohnungen im Vergleich zu den im
Jahre 1913 (Dezember 1912 bis November 1913) tat-
sächlich erstellten Wohnungen, so ergibt sich aus nach-
stehender Übersicht,

Zimmerzahl 1914 beziehbare 1913 erstellte
der Wohnungen Wohnungen

Wohnungen absolut °/° absolut °/o
1 1 0.1 12 1.6
2 55 9,8 75 9,0
3 217 38.4 382 46,0
4 148 26.2 212 25,5
5 62 11,0 53 6.3

über 5 82 14.5 97 11.6

zusammen 565 100,0 83t 100,0

daß eine wesentliche Verschiebung des Verhältnisses der
einzelnen Größenklassen zu einander einzig bei den
Dreizimmerwohnungen zu konstatieren ikt, deren Anteil
nur 38 Prozent betragen wird statt 46 Prozent im
Vorjahr, wofür von der Vterzimmerwohnung an, der
Anteil gegen früher wieder etwas zunimmt.

Daß die Bautätigkeit in den Nachbargemeinden
im Jahre 1914 eine ganz geringe sein wird, ist angesichts
des dortigen Leerwohnungsoorrates begreiflich. Es
werden in den acht Gemeinden im Lauf dieses Jahres
voraussichtlich nur 62 neue Wohnungen auf den Markt
kommen gegen 213 (wirklich erstellte) im Jahre 1913.
Von dieser verminderten Bautätigkeit werden alle Ge-
meinden betroffen.

Wenn wir aus der diesmaligen Erhebung über den
Wohnungsmarkt die Bilanz ziehen, um daraus auf die
mutmaßliche Lage des Wohnungsmarktes zur Zeit der
nächsten Zählung zu schließen, so ergibt sich, daß im
Laufe des Jahres 1914 in der Stadt 565 und in acht
Nachbargemeinden 62, zusammen also 627 Neuwohnungen
zu erwarten sind. Dazu kommt der Vorrat von 780
leerstehenden Wohnungen, so daß für den Bedarf des
Jahres 1914 rund 1410 Wohnungen zur Verfügung
stehen gegenüber 2000 im Vorjahr. Nun sind im Jahre
1912 in Zürich und Umgebung 1870 und im Jahre
19 t3 1450 neue Wohnungen in Gebrauch genommen
worden. Auch wenn man annimmt, daß die Bevöl-
kerungszunahme der Stadt während des Jahres 1914
noch wetter stockt wie im Vorjahre, so würde das für
1914 zu erwartende Wohnungsangebot kaum ausreichen,
um den Bedarf an Wohnungen für die Erschließenden
zu decken und es wäre gegen Ende dieses Jahres der
Wohnungsvorrat vollständig aufgebraucht. Nimmt man
aber an, daß die Einwohnerzahl der Stadt nach über-
windung des Tiefstandes der wirtschaftlichen Konjunktur
im Laufe dieses Jahres wieder zu steigen beginnt, so ist
das für 1914 in Aussicht stehende Wohnungsangebot
erst recht ungenügend. Es muß also schon vorausgesetzt
werden, daß im laufenden Jahre weit mehr Neubauten
vollendet oder zum mindestens in Angriff genommen
werden, als dies zurzeit den Anschein hat, wenn die
Lage des WohnungsMarktes für die Wohnungsuchenden
Ende 1914 eine auch nur halbwegs befriedigende sein
soll.

Ein nencs kantonales LehrlingsM.
Gesetze über das Lehrlingswesen bestehen zur-

zeit in folgenden 14 Kantonen: Neuenburg, Freiburg,
Waadt, Genf, Obwalden, Glarus. Wallis, Zug, Bern,
Luzern, Zürich, Baselstadt, Schwyz und Tefftn.

Gesetzesentwürse liegen unseres Wissens vor in
den Kantonen: Uri, Baselland, Solothurn, Thurgau,
Graubünden. Aargau und Schaffhausen.

In den Kantonen St. Gallen und Appenzell sind be-

zügliche Vorlagen vom Volke verworfen worden. Der
Kanton Obwalden gedenkt das Obligatorium der Prü-
fungen einzuführen. Im Kanton Waadt ist das Obli-
gatorium eingeführt durch das revidierte Gesetz, welches
am 1. Januar 1912 in Kraft getreten ist. Ebenso wird
das Obligatorium auch im Kanton Baselstadt zur Durch-
führung gelangen. Der Kanton Schaffhausen will nun
nachfolgen.

Der kantonale Gewerbeverein Schaffhausen
hat sich im Frühjahr 1911 auf einer Tagung zu Hallau
grundsätzlich für den Erlaß eines kantonalen Lehrlings-
gesetzes ausgesprochen, dessen Entwurf den Sektionen zur
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Prüfung unb Begutachtung unterbreitet '«erben foüte,
©te ïantonale ©ewerbeïommiffion bai nun einen @nt*
rourf ausgearbeitet, ber non ber Abflößt ausgebt ,,ba§
geroerblidje unb laufmänntfcße BilbungSwefen p orbnen
unb etne tücßtige Berufêbilbung- ju ermöglichen'-'. 3"
18 Artiïeln fteUt ber ©efe^eSoorfcfjtag bie Beftimmungen
auf, bie notroenbig finb, um biefe boppette 3roec05efttm=
mung ju erretten, ©er 2lrtiîel J fudE>t ben begriff
„ßeßrling" ju befinieren mit folgenben 28or ten: Al§
ßeßrling im ©inné bes @efeße§ gilt jebe männliche ober
goeiblid^e fßerfon, welche in einem ßanbwerl§mäßigen ober
iîtbufirieflen ^Betriebe, in einem SermaltungSbureau, in
einem £)anbel3» ober einem anbern nach taufmänntfcßer
Art geführten @efcf)äfte etnen beftimmten Beruf erlernen
miß. 3n fireitigen gälten entfchetbet bie ïantonale @e=

roerbebireïtion.
9lacß 2lt*fl£el 2 barf ber ©tntritt in eine gewerb*

ließe ober tnbuftrieHe ßeßre erft nach erfülltem 14., ber»
jenige in eine laufmännifcße Sehre ober auf ein Berwal»
tungsbureau erft nach erfülltem 15. AlterHjaßre erfolgen.
Born Obligatorium beS ßeßroertrageS Zartheit 2tuii{el 5
beS ®efeße§, ber ben folgenben 9Bortlaut heftet: 3ebeS
ßeßn>etßältnl§ ift burcß etnen fcßriftltcßen Bertrag, für
welchen bie oon ben Beßörben nach Anhörung ber be*

teiltgten BerufSoerbänbe aufgefegten Stormalleßroeriräge
benußt werben müffen, p regeln, ©er Vertrag ift oier*
facß auszufertigen unb com Sehrherrn einerfeitS, com 3"'-
ßaber ber elterlichen ©ewalt ober com Bormunb unter 3u=
ftimmung ber BormunbfcßaftSbeßöxbe unb com Sehrling
anberfeitS zu unterzeichnen. 3#m Unterzeichner ift ein
©jemplar beS SSertragS zu übergeben. ®aS oterte ©rem*
plar ift com Sehrherrn innert 14 Sagen nach Ablauf ber
fßrobezelt ber ïantonalen ©ewerbebireïtion einzuliefern.

3ebem Sehrling, beffen tägliche Arbeitszeit 10 ©tunben

nicht ü6erfieigen barf, muh alljährlich ein minbeftenS
achttägiger Urlaub bewilligt werben. ®ie regelmäßige
©onntagSarbeit barf 6 ©tunben stießt überfteigen.

Bon ben fßfließten beS ßeßrßerrn fprießt ber ilrtifel 5 :
©er ßeßtßerr ßat ben Seßrling in zwedenlfpreeßenber
Beißenfolge in ben Kenntniffen unb gertigïetten beS zu
erlernenben Berufes zu Unternien. 3" anbem als
beruflichen ©ienftleiftungen barf ber Seßrling nur ange*
halten werben, fosoeit ber Seßrcertrag baS ausbrücUicß
geftattet. $aS Ißflicßtenßeft ber Herren Seßrbuben um*
feßreibt mit Haren Sßorten ber 2tvtifc'el 6: ©er ßeßr*
ling ift bem Seßtßerrn gegenüber z« 31#' ©eßorfgm,
©reue unb Berjcßmiegenßelt in ben gefcßäftlicßen Auge*
legenßeiten oerpftießtet. @r ßat bie ißm übertragenen
Arbeiten gewiffenßaft zu erfüllen. @r ift bem ßeßrßerrn
für allen mit Ibficßt ober burch grobe gaßrläffigieit oet*
urfaeßten Stäben haftbar, ©er mit bem Seßrßerrn in
ßäuSlicßet ©emeinfeßaft lebenbe Seßrling ift ber ÇauS=
gewalt beS Seßrßerrn unterfteüt.

®ie wichtigen Beftimmungen über bie berufliche Au§*
bilbung ber Seßrlinge bringen bie HrttÉel 9 un6 1(0.
©er Seßrling ift cerpflicßtet, wäßrenb ber ©auer ber
Seßrzeit eine zur AuSbilbung in feinem gaeß bienenbe

gortbilbung§* ober gaeßfeßuie zu befueßen, fofern folcße
nidßt meßr als 3 km oon feinem SBoßnort entfernt ge=

halten werben ober troß größerer ©ntfernung leicßt zu
erreichen finb.

©er îtrttfel 1(0 beftimmt au§brüctlicß, baß ber Sehr*
ßerr ben Seßrling zum regelmäßigen Befucß ber gaeß*
ïurfe anzuhalten ßabe. @r ßat ißm bie hiefür notmenbige
3eit einzuräumen unb zwar bis zu 6 ©tunben wöeßent*
ließ wäßrenb ber normalen ©efeßaftszeit. 2Bo zufammen*
ßängenbe SageSïutfe orgermfiert finb, ift bem Seßrling
ber Befucß betfelben zu ermöglichen, fotange ßiezu nießt

i:

I
In verschiedenen Fachschriften behauptet eineFirma, die

nur ausländische Maschinen vertreibt, von ihrer runden Sicher-
heitswelle (Syst. Carstens), diese sei die einzige, welche sieb
in der Praxis glänzend bewährt habe.
fei;•?Dem gegenüber darf auf Grund von Zeugnissen und Be-
legen behauptet werden, dass die schweizerisches* Fabriken für
Holzbearbeitungsmaschinen

" runde Messerwellen ^

in mindestens gleich^guter und zweckmässiger Ausführung
liefern. f^Bs ist namen11 icb^die

A.-G. MASCHINENFABRIK LANDQUART
durch ihre Spezialeinrichtungen zur genauesten Herstellungsolcher Wellen in der Lage, die Schweiz. Kundschaft mit

.pst': ; nur erstklassigen runden Wellen
zu bedienen, die den ausländischen in keiner Weise nach-
stehen.
Das Aufdoppeln der Vierkantwellen ist nicht zu empfehlen.

Handwerker der Holzbranche! Berücksichtigt die einheimische Industrie!
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Prüfung und Begutachtung unterbreitet werden sollte.
Die kantonale Gewerbekommission hat nun einen Ent-
wurf ausgearbeitet, der von der Absicht ausgeht „das
gewerbliche und kaufmännische Bildungswesen zu ordnen
und eine tüchtige Berufsbitdung - zu ermöglichen". In
18 Artikeln stellt der Gesetzesvorschlag die Bestimmungen
auf, die notwendig sind, um diese doppelte Zweckbeftim-
mung zu erreichen. Der Artikel is sucht den Begriff
„Lehrling" zu definieren mit folgenden Worten: Als
Lehrling im Sinne des Gesetzes gilt jede männliche oder
weibliche Person, welche in einem handwerksmäßigen oder
industriellen Betriebe, in einem Verwaltungsbureau, in
einem Handels- oder einem andern nach kaufmännischer
Art geführten Geschäfte einen bestimmten Beruf erlernen
will. In streitigen Fällen entscheidet die kantonale Ge-
Werbedirektion.

Nach Artikel 2 darf der Eintritt in eine gewerb-
liche oder industrielle Lehre erst nach erfülltem 14., der-
jenige in eine kaufmännische Lehre oder auf ein Verwal-
tungsbureau erst nach erfülltem 15. Altersjahre erfolgen.
Vom Obligatorium des Lehroertrages handelt Artikel 3
des Gesetzes, der den folgenden Wortlaut besitzt: Jedes
Lehrverhältnis ist durch einen schriftlichen Vertrag, für
welchen die von den Behörden nach Anhörung der be-
teiligten Berufsverbände aufgesetzten Normallehrverträge
benutzt werden müssen, zu regeln. Der Vertrag ist vier-
fach auszufertigen und vom Lehrherrn einerseits, vom In-
Haber der elterlichen Gewalt oder vom Vormund unter Zu-
stimmung der Vormundschaftsbehörde und vom Lehrling
anderseits zu unterzeichnen. Jedem Unterzeichner ist ein
Exemplar des Vertrags zu übergeben. Das vierte Exem-
plar ist vom Lehrherrn innert 14 Tagen nach Ablauf der
Probezeit der kantonalen Gewerbedirektion einzuliefern.

Jedem Lehrling, dessen tägliche Arbeitszeit 10 Stunden

nicht übersteigen darf, muß alljährlich ein mindestens
achttägiger Urlaub bewilligt werden. Die regelmäßige
Sonntagsarbeit darf 0 Stunden nicht übersteigen.

Von den Pflichten des Lehrherrn spricht der Artikel 5 :
Der Lehrherr hat den Lehrling in zweckentsprechender
Reihenfolge in den Kenntnissen und Fertigkeiten des zu
erlernenden Berufes zu unterrichten. Zu andern als
beruflichen Dienstleistungen darf der Lehrling nur ange-
halten werden, soweit der Lehrvertrag das ausdrücklich
gestattet. Das Pflichtenheft der Herren Lehrbuben um-
schreibt mit klaren Worten der Artikel 0: Der Lehr-
ling ist dem Lehrherrn gegenüber zu Fleiß, Gehorsam,
Treue und Verschwiegenheit in den geschäftlichen Ange-
legenheiten verpflichtet. Er hat die ihm übertragenen
Arbeiten gewissenhast zu erfüllen. Er ist dem Lehrherrn
für allen mit Absicht oder durch grobe Fahrlässigkeit ver-
ursachten Schaden haftbar. Der mit dem Lehrherrn in
häuslicher Gemeinschaft lebende Lehrling ist der Haus-
gswalt des Lehrherrn unterstellt.

Die wichtigen Bestimmungen über die berufliche Aus-
bildung der Lehrlinge bringen die Artikel 9 nnd f0.
Der Lehrling ist verpflichtet, während der Dauer der
Lehrzeit eine zur Ausbildung in seinem Fach dienende

Fortbildungs- oder Fachschule zu besuchen, sofern solche
nicht mehr als 3 km von seinem Wohnort entfernt ge-
halten werden oder trotz größerer Entfernung leicht zu
erreichen sind.

Der Artikel 1f0 bestimmt ausdrücklich, daß der Lehr-
Herr den Lehrling zum regelmäßigen Besuch der Fach-
kurse anzuhalten habe. Er hat ihm die hiefür notwendige
Zeit einzuräumen und zwar bis zu 6 Stunden wöchent-
lich während der normalen Geschäftszeit. Wo zusammen-
hängende Tageskurse organisiert sind, ist dem Lehrling
der Besuch derselben zu ermöglichen, solange hiezu nicht
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mehr als obige 6 ©tunben wöchentlich in Slnfpxuch ge*

nommen werben.
(Sowohl biefe UnterrichtSftunben all auch bie nötige

ßeit für ^Religionsunterricht finb in ber pläffigen SlrbeitS;

jeit oon 10 ©tunben täglich inbegriffen.
Jlrtilcl ft fc£;afft baS Obligatorium bei' Celp«

linttrpviifung : „Qeber Settling ift oerpflieh'iet am
©cfßuffe feiner Seîjrgeit fid) einer SehrltngSprüfung p
untergeben

®ie 2tuffic£)± über baS SehrlingSwefen wirb non ber
ïantonalen ©ewetbebireîtion tn Berbinbung mit ber ©e*

werbefommiffion unb bem faufmännifchen ©ireftorium
ausgeübt. Setletpiigen beS ©efefeeS fann bie ©ewetbe*
birefiion mit Sufjen bis p ffr. 100 befirafen.

®te fünftige lîmibeigefe^aetnina wirb eine ein--

beilüde ^Regelung über limifsleljre unb Herufäbtl?
éuitg unb bamit aucb ben SeljrlingSprüfungen oermehrte
görberung unb beffere 23erfabren bringen, ©elbftoer-
ftänblidj) wirb ein folcfieS BunbeSgefeh nur allgemeine
©runbfä'ge auffteflen fönnen, bie unter tunticbfier Berücb
fiebtigung bereits bejtebenber unb bewährter fantonaler
©efe^eSbeftimmungen unb ©inrichiungen boä) eine größere
©tnljett ber Drganifation errieten foKen, inbem fie als
SRinimalforberungen an bie fantonale ©efetjgebung unb
23oüjiebung p gelten haben. ßn bepg auf bie Seht»

lingSprüfungen InSbefonbere wirb ben Kantonen ber
©rlafi meitergebenber S3efiimmungen oorbehalten bleiben,
wie aud) anberfettS bie eigenartigen Bebürfniffe einzelner
©rwerbSarten burcfj befonbere SelirltngS» ober Berufs*
orbnungen berücffic|tigt werben bürften, ®ie obligator
rif'cbe Teilnahme an einer Prüfung am ©(bluffe ber
Sebrjeit unb bie ©ragung aller Soften burcb bie ©emeim
fdbaften werben wohl als jeitgemäfje gorberitngen feiner
Oppofition begegnen.

Sffiir wollen nun in nädjfter Stummer berieten, wie
ber ©ntwurf : „{ßefet} übet* bas tfcljiiiitastucfeu
für ben Ifanton Scfyaffbaufen" in ber ©onntag
ben 1. gebruar 1914 in ©cbaffbaufen ftattgefunbenen
fantonalen ©eroerbeoeretnS=Serfammlung aufgenommen
unb bisfuttert worben ift. (Schluß folgt.)

9ie neue SuMpiisoerortittung
Des Smtns Stbiffiflifen.

Unter bem Sütel „Betorbnung beS IRegierungSrateS
beS KantonS ©cbaffbaufen betreffenb Vergebung non
Arbeiten unb Sieferungen für ben ©taat" bat bie ge=

nannte 23ebörbe folgenbe 23erfügungen erlaffen:

Comprimierfe u„ abgedrehte, blanks

Mrataidos I (le. M., Iii
Blank sind präzis gezogene

jeder Urt in Eisern si» SfaSnl s

Kaltgewalzt« £Si«s- sad Ififcliiiir Iii BOO ra Irtlff
Schlackenîretes yerpacktinpkaudelsei»

I. Slllgemeine Befiitnmungen.
§ 1. Arbeiten, welche ber ©taat ausführen läßt,

fowie Sieferungen für ben ©taat finb auf bem Sßege

öffentlicher SluSfchreibung p oergeben.
Sorbe (alten finb biejenigen Arbeiten, beren 3luSfüh=

rung in fRegie ber ©taat felbfi übernimmt.
§ 2.- Befchränfung ber Bewerbung auf einzelne bireft

einplabenbe Bewerber ift pläffig:
a) wenn bie Qett für eine öffentliche SluSfdjreibung

nicht ausreißt;
b) wenn bie öffentliche SluSfchreibung p einem am

nebmbaren ©rgebniS geführt hat;
c) wenn bie Slrbeiten unb Sieferungen nur oon einer

befcbrcmften ßapl oon Unternehmern in geeigneter
SBeife unb rechtzeitig ausgeführt werben fönnen.

§ 3. Offne SluSfchreibung fönnen Slrbeiten unb
Sieferungen »ergeben werben:

a) wenn ber Boranfcf)lag ben Betrag oon 1000 $r.
nicf)t überfteigt ;

b) wenn eS fid) um SRotftanbSarbeiten hanbelt bejw.
bie luSfübrung bringenb ift;

c) wenn bte SluSführung befonbere Befähigung er»

forbert ober burd) rßatentfcEju^ befchränft ift;
d) wenn eS fich um ©cgänjung bereits ausgetriebener

Slrbeiten hanbelt.
§ 4. Bon ber Bewerbung fönnen Unternehmer auS*

gefäjloffen werben, welche
a) früher übernommene Slrbeiten ober Steferungen

nici)t oeriragSgemäß ausgeführt haben;
b) furg oorber wieberbolt Slrbeiten ober Sieferungen

erhalten haben;
c) bte tn biefe* Berorbnung (§§ 18 unb 19) ent=

baltenen Borfchriften betreffenb Slrbeiterfürforge
bei früher erhaltenen Slrbeiten nicht befolgt haben ;

d) bezüglich technifdjer Betriebs einriebtung unb Seitung
ober Stohmaterialoorräten offen ficfjtlich nicht @e=

wahr für eine rationelle ©tlebigwtg beS SluftrageS
bieten.

§ 5. ©ie Bergebung hat in ber Stegel auf 5Ra<hIaß
unb gegen Bergütung oon ©inheitSpretfen fiattpfinben,
gegen eine jßaufchalfumme nur bann, wenn ber @egen=

ftanb ber SluSfchreibung in aßen feinen ©igentaften
genau hefannt gegeben werben fann.

II. SluSfdjreibungen.
§ 6. ®te öfferiiüche SluSfchreibung hat im SlmtSblatt,

fowte nötigenfalls tn Sofab ober Nachblättern p erfolgen.
§ 7. ®ie SluSfchreibung foil, gegebenenfalls unter

Beziehung oon ©acfwerfiänbigen auS ben betreffenben
©ewerbefreifen, auf ©runb feftgefteüter ißrojefte erfolgen
unb in gebrängter Norm alle biejenigen Slngaben ent»

halten, welche für bie ffntereffen oon wefentlicfier Be=

beutung finb. ®ie SluSfchreibung foil ferner ©egenftanb
unb Umfang ber Slrbeit genau umfdhreiben, ©ingabe»
unb ©röffnungStermin bezeichnen unb über alle bie ißreis»
beredhnung bebingenben Naltoren bie erforberlichen SRit»

teilungen fo ooliftänbig machen, ba^ beren Bebeutung
richtig beurteilt werben fann.

®iefe Slngaben finb nötigenfalls burcl) ©ftzjen, @r»

läuterungen, 3Ra|bere^nungen, Ißläne, SRufter unb 3Ro«
bette angemeffen §u ergänzen.

©te ^auptleiftungen unb erheblichen SRebenletftungen
folten in befonbern '^ofttionen getrennt aufgeführt werben.

§ 8. gür bie SluSführung finb auSreidjenb hemeffene
Nrtften ju bewilligen.

Umfangreiche Slrbeiten unb Sieferungen foßen nach
SRögltcfifeit fo gerlegt werben, bafj auch f lein er en
Çanbwerfern unb ©ewerbetreibenben bie Beteiligung
an ber Bewerbung ermöglicht wirb.
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mehr als obige 6 Stunden wöchentlich in Anspruch ge-

nommen werden.
Sowohl diese Unterrichtsstunden als auch die nötige

Zeit für Religionsunterricht sind in der zulässigen Arbeite
zeit von 10 Stunden täglich inbegriffen.

Artikel jf schafft das Obligaterium der Lehr-
lingsprüfnng: „Jeder Lehrling ist verpflichtet am
Schlüsse seiner Lehrzeit sich einer Lehrlingsprüfung zu
unterziehen".

Die Aufsicht über das Lehrlingswesen wird von der
kantonalen Gewerbedirektion in Verbindung mit der Ge-
Werbekommission und dem kaufmännischen Direktorium
ausgeübt. Verletzungen des Gesetzes kann die Gewerbe-
direkiion mit Bußen bis zu Fr. 100 bestrafen.

Die künftige Bnndesgesetzgebnng wird eine ein-

heitliche Regelung über Berufslehre und Berufsbil-
dung und damit auch den Lehrlingsprüsungen vermehrte
Förderung und bessere Verfahren bringen. Selbstoer-
ständlich wird ein solches Bundesgesetz nur allgemeine
Grundsätze ausstellen können, die unter tunlichster Berück-
sichtigung bereits bestehender und bewährter kantonaler
Gesetzesbestimmungen und Einrichtungen doch eine größere
Einheit der Organisation erzielen sollen, indem sie als
Minimalforderungen an die kantonale Gesetzgebung und
Vollziehung zu gelten haben. In bezug auf die Lehr-
lingsprüfungen insbesondere wird den Kantonen der
Erlaß weitergehender Bestimmungen vorbehalten bleiben,
wie auch anderseits die eigenartigen Bedürfnisse einzelner
Erwerbsarten durch besondere Lehrlings- oder Berufs-
Ordnungen berücksichtigt werden dürsten. Die obligato-
rische Teilnahme an einer Prüfung am Schlüsse der
Lehrzeit und die Tragung aller Kosten durch die Gemein-
schaften werden wohl als zeitgemäße Forderungen keiner
Opposition begegnen.

Wir wollen nun in nächster Nummer berichten, wie
der Entwurf: „Gesetz über das Lehrlingswesen
für den Aanton Schaffhausen" in der Sonntag
den 1. Februar 1914 in Schaffhausen stattgesunden en
kantonalen Gewerbevereins-Versammlung ausgenommen
und diskutiert worden ist. (Schluß folgt.)

Die neue SnbinissMMràW
des Kustos SchnWOn.

Unter dem Titel „Verordnung des Regierungsrates
des Kantons Schaffhausen betreffend Vergebung von
Arbeiten und Lieferungen für den Staat" hat die ge-
nannte Behörde folgende Verfügungen erlassen:

Lompu'îmiszà u. WZmkZ
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I. Allgemeine Bestimmungen.
K 1. Arbeiten, welche der Staat ausführen läßt,

sowie Lieferungen für den Staat sind auf dem Wege
öffentlicher Ausschreibung zu vergeben.

Vorbehalten sind diejenigen Arbeiten, deren Ausfüh-
rung in Regie der Staat selbst übernimmt.

Z 2.- Beschränkung der Bewerbung auf einzelne direkt
einzuladende Bewerber ist zulässig:

u) wenn die Zeit für eine öffentliche Ausschreibung
nicht ausreicht;

d) wenn die öffentliche Ausschreibung zu einem an-
nehmbaren Ergebnis geführt hat;

e) wenn die Arbeiten und Lieferungen nur von einer
beschränkten Zahl von Unternehmern in geeigneter
Weise und rechtzeitig ausgeführt werden können.

§ 3. Ohne Ausschreibung können Arbeiten und
Lieferungen vergeben werden:

g.) wenn der Voranschlag den Betrag von 1000 Fr.
nicht übersteigt;

b) wenn es sich um Notstandsarbeiten handelt bezw.
die Ausführung dringend ist;

e) wenn die Ausführung besondere Befähigung er-
fordert oder durch Patentschutz beschränkt ist;

ä) wenn es sich um Ergänzung bereits ausgeschriebener
Arbeiten handelt.

H 4. Von der Bewerbung können Unternehmer aus-
geschlossen werden, welche

a) früher übernommene Arbeiten oder Lieferungen
nicht vertragsgemäß ausgeführt haben;

b) kurz vorher wiederholt Arbeiten oder Lieferungen
erhalten haben;

e) die in dieser Verordnung (W 18 und 19) ent-
haltenen Vorschriften betreffend Arbeiterfürsorge
bei früher erhaltenen Arbeiten nicht befolgt haben;

ci) bezüglich technischer Betriebs einrichtung und Leitung
oder Rohmaterialoorräten offensichtlich nicht Ge-
währ für eine rationelle Erledigung des Auftrages
bieten.

tz 5. Die Vergebung hat in der Regel auf Nachlaß
und gegen Vergütung von Einheitspreisen stattzufinden,
gegen eine Pauschalsumme nur dann, wenn der Gegen-
stand der Ausschreibung in allen seinen Eigenschaften
genau bekannt gegeben werden kann.

II. Ausschreibungen.
Z 6. Die öffentliche Ausschreibung hat im Amtsblatt,

sowie nötigenfalls in Lokal- oder Fachblättern zu erfolgen.
H 7. Die Ausschreibung soll, gegebenenfalls unter

Beiziehunq von Sachverständigen aus den betreffenden
Gewerbekreifen, auf Grund festgestellter Projekte erfolgen
und in gedrängter Form alle diejenigen Angaben ent-
halten, welche für die Interessen von wesentlicher Be-
deutung sind. Die Ausschreibung soll ferner Gegenstand
und Umfang der Arbeit genau umschreiben, Eingabe-
und Eröffnungstermin bezeichnen und über alle die Preis-
berechnung bedingenden Faktoren die erforderlichen Mit-
teilungen so vollständig machen, daß deren Bedeutung
richtig beurteilt werden kann.

Diese Angaben find nötigenfalls durch Skizzen, Er-
läuterungen, Maßberechnungen, Pläne, Muster und Mo-
delle angemessen zu ergänzen.

Die Hauptleistungen und erheblichen Nebenleistungen
sollen in besondern Positionen getrennt aufgeführt werden.

tz 8. Für die Ausführung sind ausreichend bemessene

Fristen zu bewilligen.
Umfangreiche Arbeiten und Lieferungen sollen nach

Möglichkeit so zerlegt werden, daß auch kleineren
Handwerkern und Gewerbetreibenden die Beteiligung
an der Bewerbung ermöglicht wird.
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